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A. Versicherungsaufsicht in Frankreich:
Ein unzureichend erforschtes Rechtsinstitut

I. Forschungsstand und Forschungsziel

„Die Behandlung der Geschichte der Versicherung ist ein umfangreiches Thema,
selbst wenn man sich dabei auf das französische Gebiet beschränkt […]“1, urteilte
Hubrecht Mitte des 20. Jahrhunderts. Auch wenn man die Versicherungsaufsicht in
den Fokus der Untersuchung rückt, reduziert sich der Umfang nur geringfügig. Da
eine rein isolierte Betrachtung von versicherungsaufsichtsrechtlichen Maßnahmen
unmöglich erscheint, ist die Geschichte der französischen Versicherungsaufsicht
immer auch die Geschichte des gesamten französischen Versicherungswesens.2

Die französische Versicherungsgeschichte war bereits mehrfach Gegenstand
moderner rechtshistorischer Forschung. Umfangreiche Darstellungen der Versi-
cherungsrechtsgeschichte finden sich in dem Guide des sources sur l’histoire de
l’assurances (2007) und in den Mémoires d’assurances (2011). Auch Gallix
zeichnete die Rechtsgeschichte des französischenVersicherungswesens in demWerk
Il était une fois…l’assurance im Ganzen nach.3 Die Versicherungsaufsicht wird in
diesen Arbeiten hingegen gar nicht oder nur sehr knapp behandelt. Bei Sichtung
weiterer Forschungsarbeiten zur Versicherungsrechtsgeschichte zeigt sich, dass dies
nicht ungewöhnlich ist. Fourastié stellte im 20. Jahrhundert fest, dass Literatur,
welche die Aufsichtsgesetzgebung von Beginn an und detailliert untersucht, nicht
vorhanden ist.4 Seither hat sich an diesem Umstand nicht viel geändert. Moderne
Untersuchungen, welche sich primär und umfassend mit der Entwicklung der Ver-
sicherungsaufsicht in Frankreich befassen, sind rar.5 Die wenigen existierenden

1 Hubrecht, VersArch 1958, 149.
2 Vautrin (1905), S. 75; Blondel (1965), S. 3; L’Argus (1979), Bd. 1, S. 197.
3 Gallix, Il était une fois…l’assurance (1985), Paris.
4 Fourastié (1937), S. 18, Fn. 2, der selbt nur rudimentäre Überlegungen zur Entwicklung

des Versicherungsaufsichtsrechts anstellte.
5 Eine Untersuchung mit umfangreicherem geschichtlichen Teil von Anthon, Du contrôle

de l’état en matière d’assurances (1937). Eine allgemeine Untersuchung der Entwicklung der
contrôle de l’economie ab dem 19. Jarhundert in Bruguière et al., Administration et contrôle de
l’economie (1985). Eine eingehende Untersuchung der intervention de l’État mit dem
Schwerpunkt auf die Lebensversicherung ist in Vautrin (1905), S. 75 ff. zu finden. Eine knappe,
aber übersichtliche Darstellung findet sich in Richard (1956), S. 201 ff.; Auch jüngere For-
schung beschäftigt sich mit der Versicherungsaufsicht. Eine reflektierte, aber wenig detaillierte
Gesamtanalyse der Entwicklung der Versicherungsaufsicht bietet Ruffat, Financal history re-



Studien sind zudem oft schwer zugänglich und auffindbar. Untersuchungen, ins-
besondere Dissertationen, sind im internationalen Leihverkehr nicht verfügbar oder
werden in den Bibliothekskatalogen der französischen Universitäten ausschließlich
intern gelistet. Versicherungsaufsichtsrechtliche Maßnahmen sind oftmals nicht in
versicherungs-, sondern in gesellschafts- oder sozialgeschichtlichen Untersuchun-
gen angeführt.6 Ausführungen zur Versicherungsaufsicht finden sich mithin nicht
immer in Analysen mit rechtshistorischem Schwerpunkt, was die spezifische Suche
nach diesen erschwert.

Vorhandene rechtshistorische Forschung beschäftigt sich hingegen meist mit
einzelnen Regelungen und einzelner Gesetzgebung, selten jedoch mit der gesamten
Entwicklung des Versicherungsaufsichtsrechts. Oft sind versicherungsaufsichts-
rechtliche Ausführungen auf bestimmte Gesellschaftsformen oder Versicherungs-
zweige beschränkt. Hierdurch wird weniger ein Gesamtbild gezeichnet als vielmehr
fragmentarisch einzelne aufsichtsrechtliche Regelungen in zeitlich chronologisch,
unsystematisierter Weise dargestellt. Diese Darstellungsweise resultiert aus der
Vielzahl verschiedener versicherungsaufsichtsrechtlicher Regelungen, welche nach
Anthon vor dem 20. Jahrhundert keiner Einheit folgten. Er begründet diesen Um-
stand damit, dass Aufsichtsmaßnahmen wegen des Regulierungsbedarfs der Praxis
angeordnet wurden. Ein regulatorisches Leitprinzip sei diesen daher nicht zugrunde
gelegt worden.7 Diese These rechtfertigt indes nicht die rein isolierte Betrachtung
versicherungsaufsichtsrechtlicher Regelungen, vermag diese doch nicht, die Ent-
wicklung der Versicherungsaufsicht in Frankreich in angemessenem Umfang und
notwendiger Tiefe darzustellen.

Inhaltlich sind die Ausführungen zur Geschichte der französischen Versiche-
rungsaufsicht uneinheitlich und lückenhaft gestaltet. Sowohl die Frage, wann erste
versicherungsaufsichtsrechtliche Maßnahmen vom französischen Staat ergriffen
wurden, als auch die Frage, welche Aufsichtsmaßnahme für die Entwicklung der
französischen Versicherungsaufsicht entscheidend waren, werden in der Forschung
unterschiedlich beantwortet. Die Auseinandersetzung mit einzelnen versiche-
rungsaufsichtsrechtlichen Regelungen erfolgt zu wenig detailliert. Die Gesetzge-
bungsgeschichte sowie die Umsetzung und Effektivität von Versicherungsauf-
sichtsrecht wie auch deren Reformierung und Novellierung werden meistens nicht
näher erläutert. Beispiele aus der Praxis werden selten angeführt. Eine gesamt-
heitliche Betrachtungsweise bei der historischen Analyse der Versicherungsaufsicht
fehlt damit meist. Erschwerend kommt hinzu, dass ein kritischer Umgang mit Pri-

view (2003), 185 ff.; ders., in: Nùñez (1998), S. 59 ff. Ebenso, wenn auch deutlich kürzer er-
scheint die histoirsche Analyse der contrôle von Bigot (3. Aufl. 2011), Bd. 1, S. 33 ff.

6 So Untersuchungen zur Geschichte der sozialen Absicherung oder des Vorsorgestaates
z.B. in Ewald, Histoire de l’État providence; Penaud, Politiques Sociales; Dreyfus et al., Se
protéger, être protégé. So Untersuchungen zu Aktiengesellschaften z.B. Ducouloux-Favard,
Les sociétés anonymes en droit français, allemand et italien, Bd. 1.

7 Anthon (1937), S. 53.
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mär- und Sekundärquellen nicht stets gewährleistet wird. Überdies entbehren einige
Thesen jeden nachprüfbaren Arguments.

Die Analyse des Forschungsstands offenbart mithin im Bereich der historischen
französischen Versicherungsaufsicht Forschungsbedarf.8 Auf der Grundlage des
beschriebenen Forschungsstands und in Schließung der genannten Forschungslü-
cken wird diese Arbeit eine umfangreiche Darstellung versicherungsaufsichts-
rechtlicher Maßnahmen ab dem Ancien Régime bis zum Erlass des ersten einheit-
lichen Versicherungsaufsichtsgesetzes im Jahr 1938 vornehmen. Nur mit diesem
zeitlich weiten Rahmen erscheint es möglich, Entwicklungslinien des historischen
Versicherungsrechts nachzuzeichnen. Da vorhandene Forschung keine Aussagen zur
Kontinuität versicherungsaufsichtsrechtlicher Regelungen trifft, muss das Fortwir-
ken einzelner aufsichtsrechtlicher Regelungen herausgearbeitet werden. Finden sich
einzelne frühe aufsichtsrechtliche Maßnahmen in späterer Aufsichtspraxis oder
Aufsichtsgesetzgebung wieder, ist darauf hinzuweisen. Zudemmuss geklärt werden,
ob entgegen der oben angeführten These von Anthon die einzelnen aufsichtsrecht-
lichen Regelungen systematisierbar sind.

Die Komplexität, welche die Literatur des 20. Jahrhunderts9 bei Erforschung der
Versicherungsaufsicht moniert, soll von diesem umfangreichen Vorhaben nicht
abhalten. Einige Einschränkungen bei der Forschung sind jedoch imHinblick auf die
Quellenlage zu machen. Nicht immer können Primärquellen bei der Untersuchung
herangezogen werden. Zum einen sind zahlreiche Materialien in Archiven verlo-
renen oder zerstört. Zum anderen sind vorhandene Texte oft in schlechtem Zustand.
Abschließende versicherungsrechtliche Gesetzestextsammlungen fehlen überdies.10

Daher sind bei Fehlen von Primärquellen Sekundärquellen heranzuziehen. Hierbei
sind die Ergebnisse der Sekundärliteratur kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Dies
erscheint insbesondere im Hinblick auf die hier herausgearbeiteten Mängel und
Lücken des Forschungsstands notwendig.

II. Gegenstand und Methodik der Untersuchung

Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Versicherungsaufsicht in Frankreich
vom Ancien Régime bis zum Erlass des ersten einheitlichen Versicherungsauf-
sichtsgesetzes im Jahr 1938. Doch wie ist in einer historischen Betrachtung „Ver-

8 Zum ungenügenden Forschungsstand in Europa ausführlich Hellwege, in: Hellwege
(2018), Bd. 1, S. 11 ff.

9 So Anthon (1937), S. 53; Privat-Aubouard (1906), S. 106. Vgl. auch Braudel, in: Boiteux
(1968), Préface allgemein zur Komplexität der Versicherungsmaterie.

10 Einen Versuch, die wichtigsten Regelungen zusammenzufassen unternimmt Pouilloux,
Mémoire des assurances (2011). Sein Werk ist jedoch lückenhaft und enthält oft nur Aus-
schnitte. Zudem erschwert das Fehlen einer chronologischen Sammlung das Auffinden der
Texte. Bekannt sind auch die Textsammlung von Isambert, Fantanon und Pardessus.
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